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Guten Tag, 

schuldet der Vermieter von Wohnraum zum vertragsgemäßen Gebrauch auch die Versorgung mit Wärme 
und warmem Wasser, stehen Kosten des Vermieters für eine neue Heizungsanlage nach Auffassung des 
Bundesfinanzhofs jedenfalls dann im direkten und unmittelbaren Zusammenhang zur steuerfreien Vermie- 
tung, wenn es sich dabei nicht um Betriebskosten handelt, die der Mieter gesondert zu tragen hat. 

Weiterhin hatte der Bundesfinanzhof zu entscheiden, ob Widerrufserklärungen von Lieferanten als Rück- 
gängigmachung des Verzichts auf Steuerbefreiung ausgelegt werden können. 

Der Bundesfinanzhof hat sich zudem mit den Auswirkungen eines Berliner Testaments im Erbschaftsteuer- 
recht beschäftigt. 

Eine verdeckte Gewinnausschüttung beschäftigt die Finanzgerichte immer wieder. Das Finanzgericht 
Berlin-Brandenburg entschied aktuell, ob Aufwendungen einer GmbH für ein TV-Abonnement und einen 
von ihrem Gesellschafter-Geschäftsführer privat genutzten Oldtimer verdeckte Gewinnausschüttungen 
darstellen. 

Und das Finanzgericht Baden-Württemberg entschied, ob ungeklärte Vermögenszuwächse beim Gesell- 
schafter-Geschäftsführer zum Vorliegen einer verdeckten Gewinnausschüttung führen. 

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe der Monatsinformation oder zu anderen Themen? Bitte 
sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihre Steuerkanzlei Tischner Miske Derra 
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(ØT�'KPMQOOGPUVGWGTR�KEJVKIG

<YGKVYQJPWPIUVGWGT�UKPF�-QUVGP�FGT�7PVGTMWPHV�HØT�FQRRGNVG�
*CWUJCNVUHØJTWPI�s�$GK�#WUUEJÒRHWPI�FGU�*ÒEJUVDGVTCIU�PKEJV�
\WUÀV\NKEJ�CNU�9GTDWPIUMQUVGP�CD\WIUHÀJKI

Die Klägerin hatte an ihrem Tätigkeitsort München eine Zweitwohnung angemietet. 

Die hierfür in den Streitjahren entrichtete Zweitwohnungsteuer in Höhe von 896 

Euro bzw. 1.157 Euro machte sie neben weiteren Kosten für die Wohnung in Höhe 

von jeweils mehr als 12.000 Euro als Aufwendungen für ihre doppelte Haushalts-

führung geltend. Das Finanzamt berücksichtigte die Aufwendungen jeweils nur mit 

dem Höchstabzugsbetrag von 12.000 Euro pro Jahr. 

&GT�$WPFGU�PCP\JQH�JKGNV�FKGU�HØT�TGEJVOÀ»KI��<W�FGP�PQVYGPFKIGP�/GJTCWHYGP-

dungen, die bei einer doppelten Haushaltsführung als Werbungskosten zu berück-

sichtigen sind, zählen u. a. die notwendigen Kosten für die Nutzung der Unterkunft 

am Beschäftigungsort. Diese können ab dem Veranlagungszeitraum 2004 nur bis zu 

einem Höchstbetrag von 1.000 Euro pro Monat abgezogen werden. Die Zweitwoh-

nungsteuer ist als Unterkunftskosten in diesem Sinne zu beurteilen. Diese stellt eine 

unmittelbar mit dem tatsächlichen Mietaufwand für die Zweitwohnung verbundene 

\WUÀV\NKEJG��PCP\KGNNG�$GNCUVWPI�HØT�FCU�+PPGJCDGP�WPF�FKG�FCOKV�TGIGNOÀ»KI�GKP-

hergehende Nutzung der Zweitwohnung dar. 

Hinweis

Wenn der Höchstbetrag bereits ausgeschöpft ist, darf dieser Aufwand aber 

nicht zusätzlich als Werbungskosten abgezogen werden.

#D\WI�XQP�5EJWNIGNF�CNU�5QPFGTCWUICDG

Die Bildung ihrer Kinder lassen sich viele Eltern viel kosten, soweit sie diese Kosten 

aufbringen können. Dies wird vom Staat auch dadurch erleichtert, dass das Schul-

geld für Privatschulen teilweise als Sonderausgabe abzugsfähig ist. Das Gesetz 

sieht diese Vergünstigung für den Besuch von Schulen in freier Trägerschaft oder 
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HØT�ØDGTYKGIGPF�RTKXCV��PCP\KGTVG�5EJWNGP�XQT��$GK�FGP�JKGTWPVGT�\W�DGTØEMUKEJ-

tigenden Schulen handelt es sich um alle Einrichtungen, die zu einem staatlich 

anerkannten Schul-, Jahrgangs- oder Berufsschulabschluss führen oder darauf 

vorbereiten. Die bekanntesten davon in Deutschland sind die Waldorfschulen und 

Montessori-Schulen, aber auch Volkshochschulen und andere Weiterbildungsein-

richtungen, die Kurse zur Vorbereitung auf den Erwerb sämtlicher Schulabschlüsse 

CPDKGVGP��HCNNGP�FCTWPVGT��YGPP�FGT�7PVGTTKEJV�FGP�5VQHH�FGT�OC»IGDNKEJGP�2TØ-

fungsordnungen vermitteln soll.

Auch vergleichbare Schulen in anderen EU/EWR-Ländern gehören dazu. Deshalb 

IGJÒTGP�FKG�DGTØJOVGP�2TKXCVUEJWNGP�KP�FGT�5EJYGK\�QFGT�KP�)TQ»DTKVCPPKGP�PKEJV�

zu den begünstigten Einrichtungen. Eine Ausnahme bilden aber deutsche Schulen 

im Ausland, wenn sie nach einem in Deutschland staatlich anerkannten Lehrplan 

unterrichten. Nicht unter diese Vorschrift fallen Nachhilfeeinrichtungen, Musik-

schulen, Sportvereine oder Ferienkurse, ebenfalls nicht begünstigt sind Hochschu-

len, Fachhochschulen und entsprechende EU/EWR-Einrichtungen. Der Nachweis 

HØT�#WUNCPFUUEJWNGP�OWUU�FWTEJ�FGP�5VGWGTR�KEJVKIGP�GTDTCEJV�YGTFGP�
KPMN��GXVN��

Übersetzung in die deutsche Sprache).

Zu den begünstigten Kosten rechnen nur die Beträge für den Schulunterricht. 

7PVGTDTKPIWPIUMQUVGP�UQYKG�8GTR�GIWPIU��WPF�$GVTGWWPIUCWHYGPFWPIGP�UKPF�

kein Schulgeld. Auch besondere Kosten, die beim Besuch öffentlicher Schulen 

GZVTC�\W�DG\CJNGP�YÀTGP�
5EJWNDØEJGT��-NCUUGPCWU�ØIG�QFGT�\WUÀV\NKEJGT�/WUKM-

unterricht), fallen nicht unter das Schulgeld. Der jährliche Höchstbetrag des Abzugs 

beträgt 5.000 Euro je Kind und je Kalenderjahr – ohne Rücksicht auf den Zeitraum 

FGU�5EJWNDGUWEJU�KO�,CJT���HØT�DGKFG�'NVGTPVGKNG�\WUCOOGP��+O�(CNNG�XQP�'KP\GNXGTCP-

lagungen kann die Aufteilung gewählt werden, ansonsten erfolgt sie mit je 50 %. 

Der Abzugsbetrag errechnet sich aus 30 % der angefallenen Kosten.

Hinweis

Um das Schulgeld als Sonderausgabe geltend machen zu können, muss für 

das Kind ein Anspruch auf Kindergeld oder den Kinderfreibetrag bestehen.
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(ØT�7OUCV\UVGWGTR�KEJVKIG

8QTUVGWGTCD\WI�CWU�*GK\WPIUCPNCIG�DGK�WOUCV\UVGWGTHTGKGT�
9QJPWPIUXGTOKGVWPI

Eine Vermieterin vermietete ein Haus mit zwei 

Wohnungen zu Wohnzwecken. Die Miete über eine 

Wohnung setzte sich aus der Grundmiete, den 

„kalten“ Betriebskosten sowie den Heizungsbe-

VTKGDU�MQUVGP�\WUCOOGP��+O�5GRVGODGT������

installierte die Klägerin als Ersatz für die bisherige 

Anlage eine neue Kessel- und Heizungsanlage für 

die vermieteten Wohnungen. Für jede Wohnung 

wurden eigene Einzelzähler zur Erfassung der 

Wärmemengen installiert und die Mieter erhielten 

die Möglichkeit, die Heizungs- und Wassertempera-

turen individuell zu regulieren. Die Klägerin gab ab 

Oktober 2016 Umsatzsteuervoranmeldungen ab, mit denen sie auf die Kleinunter-

PGJOGTTGIGNWPI�XGT\KEJVGVG��UVGWGTR�KEJVKIG�7OUÀV\G�\W������CWU�FGP�'PGTIKGNKG-

ferungen an die Mieter angab und die Vorsteuern aus der Rechnung über die 

+PUVCNNCVKQP�FGT�*GK\WPIUCPNCIG�UQYKG�FGP�)CUNKGHGTWPIGP�IGNVGPF�OCEJVG��YCU�KO�

Ergebnis zu Erstattungsbeträgen führte. Das Finanzamt setzte demgegenüber die 

Umsatzsteuervorauszahlungen für Oktober bis Dezember 2016 auf jeweils 0 Euro 

fest, weil die Energielieferungen an die Mieter unselbstständige Nebenleistungen zu 

der steuerfreien Wohnungsvermietung darstellten. Die Klage hatte vor dem Finanz-

gericht Münster Erfolg.

&GT�$WPFGU�PCP\JQH�VGKNVG�FKG�#WHHCUUWPI�FGU�(KPCP\IGTKEJVU�LGFQEJ�PKEJV��&GT�8QT-

UVGWGTCD\WI�KUV�CWUIGUEJNQUUGP��FC�'TYGTD�WPF�+PUVCNNCVKQP�FGT�*GK\WPIUCPNCIG�KP�

einem direkten und unmittelbaren Zusammenhang mit der steuerfreien Vermietung 

UVCPFGP��5EJWNFGV�FGT�8GTOKGVGT�XQP�9QJPTCWO�\WO�XGTVTCIUIGOÀ»GP�)GDTCWEJ�

auch die Versorgung mit Wärme und warmem Wasser, stehen Kosten des Vermie-

ters für eine neue Heizungsanlage jedenfalls dann im direkten und unmittelbaren 

Zusammenhang zur steuerfreien Vermietung, wenn es sich dabei nicht um Betriebs-
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kosten handelt, die der Mieter gesondert zu tragen hat. Dies trifft auf den Streitfall 

\W��FC�FKG�-QUVGP�HØT�'TYGTD�WPF�+PUVCNNCVKQP�FGT�*GK\WPIUCPNCIG�XQO�/KGVGT�PKEJV�

neben der Miete gesondert nach § 556 BGB als Betriebskosten zu tragen waren.

9KFGTTWH�FGU�8GT\KEJVU�CWH�FKG�5VGWGTDGHTGKWPI�PCEJ�
#WUINKGFGTWPI

&GT�$WPFGU�PCP\JQH�JCVVG�\W�GPVUEJGKFGP��QD�9KFGTTWHUGTMNÀTWPIGP�XQP�.KGHGTCP-

VGP�CNU�4ØEMIÀPIKIOCEJWPI�FGU�8GT\KEJVU�CWH�5VGWGTDGHTGKWPI�
JKGT��$GUVGWGTWPI�

von Umsätzen mit Anlagegold) ausgelegt werden können. Fraglich erschien bzgl. 

des Vorsteuerabzugs aus widerrufenen Gutschriften, ob die Widersprüche von Lie-

feranten zu Gutschriften aufgrund einer zeitlich vorausgegangenen Ausgliederung 

nach dem Umwandlungsgesetz bei der Klägerin für diese keine steuerrechtliche 

Auswirkung haben, sondern lediglich bei der übernehmenden Gesellschaft.

Ab der Eintragung einer Ausgliederung im Handelsregister muss der Widerspruch 

gegen eine Gutschrift, die auf einem von der Ausgliederung umfassten Vertrag be-

ruht, dem übernehmenden Rechtsträger gegenüber erklärt werden. 

Wenn ein Unternehmer auf die Steuerfreiheit eines Umsatzes dadurch verzichte, 

dass er dem Leistungsempfänger den Umsatz unter gesondertem Ausweis von Um-

satzsteuer in Rechnung gestellt hat, kann er den darin liegenden Verzicht nur da-

durch rückgängig machen, dass er dem übernehmenden Rechtsträger als Leistungs-

empfänger eine berichtigte Rechnung ohne Umsatzsteuer erteilt. Das Finanzgericht 

hat im Streitfall zu Unrecht die Widersprüche gegen die Gutschriften als wirksam 

angesehen. Die Vorentscheidung ist deshalb aufzuheben.

(ØT�'TDUEJCHVUVGWGTR�KEJVKIG

8GTOÀEJVPKUUEJWNF�DGK�d,CUVTQYUEJGT�-NCWUGNp�KO�$GTNKPGT�
Testament

Setzen Ehegatten sich in einem „Berliner Testament“ gegenseitig als Alleinerben 

ein und gewähren denjenigen Kindern ein betagtes Vermächtnis, die beim Tod des 

'TUVXGTUVGTDGPFGP�KJTGP�2�KEJVVGKN�PKEJV�HQTFGTP�
UQI��,CUVTQYUEJG�-NCWUGN���MCPP�
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der überlebende Ehegatte als Erbe des erstversterbenden Ehegatten die Vermächt-

nisverbindlichkeit nicht als Nachlassverbindlichkeit in Abzug bringen, da das Ver-

mächtnis noch nicht fällig ist. Das berechtigte Kind hat den Erwerb des betagten 

8GTOÀEJVPKUUGU�DGK�FGO�6QF�FGU�NÀPIGT�NGDGPFGP�'JGICVVGP�\W�XGTUVGWGTP��+UV�

das Kind aufgrund der Anordnung des Berliner Testaments auch Schlusserbe nach 

dem länger lebenden Ehegatten geworden, kann es bei der Ermittlung des steuer-

R�KEJVKIGP�'TYGTDU�XQP�FGO�ØDGTNGDGPFGP�'JGICVVGP�FKG�FCPP�HÀNNKI�IGYQTFGPG�

8GTOÀEJVPKUXGTDKPFNKEJMGKV�PCEJ�GKPGO�7TVGKN�FGU�$WPFGU�PCP\JQHU�CNU�0CEJNCUUXGT-

bindlichkeit in Abzug bringen. 

(ØT�-ÒTRGTUEJCHVUVGWGTR�KEJVKIG

#WHYGPFWPIGP�GKPGT�)OD*�HØT�RTKXCVG�+PVGTGUUGP�
KJTGU�)GUGNNUEJCHVGT�)GUEJÀHVUHØJTGTU�CNU�XGTFGEMVG�
)GYKPPCWUUEJØVVWPI

9GPP�GKPG�-CRKVCNIGUGNNUEJCHV�CWEJ�RTKXCVG�+PVGTGUUGP�KJTGU�)GUGNNUEJCHVGT�)G-

UEJÀHVUHØJTGTU�DGTØJTGPFG�#WHYGPFWPIGP��PCP\KGTV��KUV�FKG�HØT�GKPG�XGTFGEMVG�)G-

winnausschüttung ausreichende private Mitveranlassung durch das Gesellschafts-

XGTJÀNVPKU�TGIGNOÀ»KI�IGIGDGP��YGPP�DGK�XGTINGKEJDCTGP�#WHYGPFWPIGP�GKPGU�

UQPUVKIGP�7PVGTPGJOGTU������0T����5CV\���'5V)�
PKEJV�CD\WIUHÀJKIG�#WUICDGP��KP�

8GTDKPFWPI�OKV�����#DU����5CV\���0T����'5V)��
PKEJV�CD\WIUHÀJKIG�$GVTKGDUCWUICDGP�

– Ähnliche Zwecke) eingreift. Aufgrund der privaten Konsumnähe eines TV-Abonne-

ments mit gemischtem Programmzuschnitt ist nach Auffassung des Finanzgerichts 

Berlin-Brandenburg im Rahmen der Prüfung einer verdeckten Gewinnausschüttung 

die Veranlassung durch das Gesellschaftsverhältnis nur zu verneinen, wenn sich 

s�GVYC�FWTEJ�FGP�<WUEJPKVV�FGU�MQPMTGVGP�68�#DQPPGOGPVU���GKPG�
PCJG\W��CWU-

UEJNKG»NKEJG�DGVTKGDNKEJG�8GTCPNCUUWPI�FGT�#WHYGPFWPIGP�HGUVUVGNNGP�NÀUUV��

Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg ist auch davon überzeugt, dass die Motivati-

on des Gesellschafter-Geschäftsführers, einen in seinem Komfort und seiner Fortbe-

wegungsfunktion im Vergleich zu modernen Fahrzeugen deutlich eingeschränkten 

1NFVKOGT�CNU�&KGPUVYCIGP�\W�HCJTGP��KP�GTJGDNKEJGO�7OHCPI�FGO�RTKXCVGP�+PVGTGUUG�

CP�GKPGT�25�CH�PGP�(TGK\GKVIGUVCNVWPI�WPF�CP�GKPGT�4GRTÀUGPVCVKQP�UGKPGT�#WVQOQ-
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bil- und Verkehrsbranchennähe durch das Fahren eines solchen Fahrzeugs geschul-

FGV�YCT��#WHYGPFWPIGP�HØT�.GCUKPITCVGP�WPF�+PUVCPFJCNVWPI�MQPPVGP�FCJGT�PKEJV�

als Betriebsausgaben abgezogen werden. 

Hinweis

&GT�$WPFGU�PCP\JQH�JCV�DGTGKVU�MNCTIGUVGNNV��FCUU�CWEJ�#WHYGPFWPIGP�

HØT�1NFVKOGT�WPVGT�FKGUG�dÀJPNKEJGP�<YGEMGq�HCNNGP�MÒPPGP��+PUDGUQPFGTG��

wenn sie wenig bewegt werden, weil sie eine ähnliche Nähe zur privaten 

Lebensführung aufweisen wie die übrigen in § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 4 EStG 

genannten Aufwendungen und Gegenstände.

7PIGMNÀTVG�8GTOÒIGPU\WYÀEJUG�DGKO�)GUGNNUEJCHVGT�
)GUEJÀHVUHØJTGT���8QTNKGIGP�GKPGT�XGTFGEMVGP�
)GYKPPCWUUEJØVVWPI!

Die fehlende Aufklärung der Herkunft von beim Gesellschafter-Geschäftsführer fest-

IGUVGNNVGP�WPIGMNÀTVGP�8GTOÒIGPU\WYÀEJUGP�MCPP�TGIGNOÀ»KI�PWT�FKGUGO�KP�UGKPGT�

Person angelastet werden und bei ihm zu entsprechenden Schlussfolgerungen 

führen. So entschied das Finanzgericht Baden-Württemberg.

Bei einem Gesellschafter-Verrechnungskonto handelt es sich um nichts anderes als 

um ein Darlehen der Gesellschaft an den Gesellschafter, welches vergleichbar mit 

einem Girokonto bei einer Bank geführt wird. Aus hohen Bar-Rückführungen auf 

FGO�)GUGNNUEJCHVGT�8GTTGEJPWPIUMQPVQ�MCPP�LGFQEJ�TGIGNOÀ»KI�PKEJV�IGHQNIGTV�

werden, dass die Kapitalgesellschaft zusätzliche Betriebseinnahmen in Höhe der 

Rückführungen erzielt hat. 

&CU�(KPCP\COV�VTÀIV�FKG�$GYGKUNCUV�
QDLGMVKXG�(GUVUVGNNWPIUNCUV��HØT�FCU�8QTNKGIGP�

einer verdeckten Gewinnausschüttung.
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8GTHCJTGPUTGEJV

#PUCV\�GKPGT�GTUV�\W�$GIKPP�FGU�(QNIGLCJTGU�CPIGOGNFGVGP�
7OUCV\UVGWGT�8QTCWU\CJNWPI�CNU�$GVTKGDUCWUICDG

9GPP�GKP�5VGWGTR�KEJVKIGT�QJPG�&CWGTHTKUVXGTNÀPIGTWPI��FGT�UGKPGP�)GYKPP�OKVVGNU�

Einnahmen-Überschuss-Rechnung ermittelt, eine Umsatzsteuer-Voranmeldung für 

den Voranmeldungszeitraum November des Jahres 01 erst am 10. Januar des Jahres 

02 anmeldet und der Zahlbetrag am 16. Januar des Jahres 02 mittels Lastschrift ein-

gezogen wird, ist die Zahlung im Jahre 02 geleistet und in diesem Jahr als Betriebs-

ausgabe abziehbar. So entschied das Finanzgericht Köln.

<W�GTUVCVVGPFG�7OUCV\UVGWGT�DGK�4ØEMCDYKEMNWPI�
UQI��$CWVTÀIGTHÀNNG�s�<KPUDGTGEJPWPI�DGK�IGÀPFGTVGP�
5VGWGTHGUVUGV\WPIGP

Wenn eine Steuerfestsetzung geändert wird, ist auch die entsprechende Zinsfestset-

zung zu ändern, wobei für die Zinsberechnung die Differenz zwischen der nunmehr 

und der bisher festgesetzten Steuer, jeweils vermindert um anzurechnende Steuer-

CD\WIUDGVTÀIG��OC»IGDNKEJ�KUV��5Q�GPVUEJKGF�FCU�(KPCP\IGTKEJV�-ÒNP�

Wenn sich durch die Änderung eines Ausgangssteuerbescheids auf Grund der erst-

maligen Erfassung von Besteuerungsgrundlagen eine Mehrsteuer ergibt, die der 

5VGWGTR�KEJVKIG�UQINGKEJ�VKNIV�WPF�FKGUG�PGWG�(GUVUGV\WPI�\W�)WPUVGP�FGU�5VGWGT-

R�KEJVKIGP�IGÀPFGTV�YKTF��YGKN�$GUVGWGTWPIUITWPFNCIGP�YGIHCNNGP��FKG�DGTGKVU�KO�

Ausgangsbescheid enthalten waren, ist für die Verzinsung auf die letzte Zahlung 

auf den Ausgangsbescheid abzustellen.

'KP�.KSWKFKVÀVUPCEJVGKN�HØT�FGP�5VGWGTR�KEJVKIGP�GPVUVGJV�KOOGT�FCPP��YGPP�GT�<CJ-

lungen leistet, die sich später als unberechtigt erweisen; dies bestimmt sich danach, 

ob sich die betreffende Festsetzung als unrichtig erweisen.
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#TDGKVUTGEJV

#TDGKVUXGTVTÀIG�MØPHVKI�RGT�'�/CKN�OÒINKEJ

Arbeitsverträge sollen künftig in Text- statt in Schriftform geschlossen werden können. 

Darauf hat sich die Bundesregierung am 21.03.2024 geeinigt. Arbeitsverträge sollen 

damit bald digital vereinbart werden können, etwa durch eine E-Mail. Eine eigenhändi-

ge Unterschrift auf Papier, wie es § 126 BGB fordert, ist dann nicht mehr nötig. 

Die Änderung soll nachträglich noch in den bereits am 13.03.2024 beschlossenen 

4GIKGTWPIUGPVYWTH�HØT�FCU�8KGTVG�$ØTQMTCVKGGPVNCUVWPIUIGUGV\�
$')�+8��KPVGITKGTV�

werden. Der Regierungsentwurf für das nunmehr um die digitalen Arbeitsverträge 

GTIÀP\VG�$')�+8�YKTF�PWP�FGO�$WPFGUTCV�\WT�5VGNNWPIPCJOG�\WIGNGKVGV�WPF�PCEJ�

GKPGT�)GIGPÀW»GTWPI�FGT�$WPFGUTGIKGTWPI�CP�FGP�&GWVUEJGP�$WPFGUVCI�YGKVGTIG-

leitet und dort beraten.

0WT�GKP�/KPKLQD�PGDGP�GKPGT�UQ\KCNXGTUKEJGTWPIUR�KEJVKIGP�
*CWRVDGUEJÀHVKIWPI�RCWUEJCN�XGTUKEJGTDCT

+UV�GKP�#TDGKVPGJOGT�PGDGP�UGKPGT�UQ\KCNXGTUKEJGTWPIUR�KEJVKIGP�*CWRVDGUEJÀHVK-

gung geringfügig beschäftigt, ist jeder weitere Minijob, den er aufnimmt, in vollem 

7OHCPI�XGTUKEJGTWPIUR�KEJVKI��0CEJ�GKPGO�7TVGKN�FGU�.CPFGUUQ\KCNIGTKEJVU�0QTF-

rhein-Westfalen ist der Arbeitgeber für die richtige sozialversicherungsrechtliche 

Meldung seiner Beschäftigten verantwortlich.

5QPUVKIG

0KGFGTUÀEJUKUEJGU�)TWPFUVGWGTIGUGV\�XGTHCUUWPIUYKFTKI!

Beim Niedersächsischen Finanzgericht ist ein Klageverfahren anhängig, das die 

(TCIG�FGT�8GTHCUUWPIUOÀ»KIMGKV�FGU�0KGFGTUÀEJUKUEJGP�)TWPFUVGWGTIGUGV\GU�\WO�

Gegenstand hat. Niedersachsen machte von der durch den Gesetzgeber einge-

räumten Öffnungsklausel Gebrauch und entschied sich in einem niedersächsischen 

Grundsteuergesetz für das sog. Flächen-Lage-Modell. Grundlage für die Bewer-
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tung der Grundstücke sind die Flächen des Grund und Bodens und des Gebäudes 

OWNVKRNK\KGTV�OKV�GKPGT� SWKXCNGP\\CJN�
DGUVKOOVGT�<CJNGPYGTV�LG�SO�$QFGP�WPF�

)GDÀWFG�ÀEJG��WPF�GKPGO�.CIG�(CMVQT�
<W��QFGT�#DUEJNCI�HØT�FKG�.CIG�FGU�)TWPF-

stücks) für das jeweilige Grundstück.

'TIGDPKUUG�FGT�.QJPUVGWGT�#W»GPRTØHWPI�WPF�.QJPUVGWGT�
0CEJUEJCW�����

Nach den statistischen Aufzeichnungen der obersten Finanzbehörden der Länder 

JCDGP�FKG�.QJPUVGWGT�#W»GPRTØHWPIGP�KO�-CNGPFGTLCJT������\W�GKPGO�/GJTGT-

gebnis von 733,9 Mio. Euro geführt. Von den insgesamt 2.597.318 Arbeitgebern 

YWTFGP��������#TDGKVIGDGT�CDUEJNKG»GPF�IGRTØHV��'U�JCPFGNV�UKEJ�JKGTDGK�UQYQJN�

WO�RTKXCVG�#TDGKVIGDGT�CNU�CWEJ�WO�ÒHHGPVNKEJG�8GTYCNVWPIGP�WPF�$GVTKGDG��+O�

Kalenderjahr 2023 wurden durchschnittlich 1.842 Prüfer eingesetzt. Darüber hinaus 

haben sich 32 Lohnsteuerprüfer des Bundeszentralamts für Steuern im Rahmen der 

2TØHWPIUOKVYKTMWPI�CP�2TØHWPIGP�FGT�.CPFGU�PCP\DGJÒTFGP�DGVGKNKIV��XQP�FGPGP�

144 im Jahr 2023 abgeschlossen wurden.

)GUGV\IGDWPI

7OUCV\UVGWGT�UQNN�KP�FKGUGT�9CJNRGTKQFG�DNGKDGP�YKG�UKG�KUV

Die Bundesregierung plant für die laufende Legislaturperiode keine Reform der Um-

satzsteuersätze. Das schreibt sie in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der CDU/

CSU-Fraktion. Sie verweist dabei auf den Koalitionsvertrag der Bundesregierung. 

Dieser sehe keine entsprechenden Reformen vor.

(ÒTFGTWPI�XQP�#WU��WPF�9GKVGTDKNFWPI�UQNN�YGKVGT�IGUVÀTMV�
YGTFGP

Seit Sommer 2023 gilt das Gesetz zur Stärkung der Aus- und Weiterbildungs-

förderung. Zum 01.04.2024 sind weitere umfangreiche Verbesserungen in Kraft 

IGVTGVGP��\W�FGPGP�'NGOGPVG�FGT�#WUDKNFWPIUICTCPVKG�WPF�FCU�3WCNK�\KGTWPIUIGNF�

gehören.

Publication name: Mandanten-Monatsinformation 05/2024 generated: 
2024-04-30T09:11:45+02:00 



��

0DL������²�0RQDWVLQIRUPDWLRQ

Die Ausbildungsgarantie umfasst verschiedene Beratungs- und Unterstützungs-

CPIGDQVG�HØT�LWPIG�/GPUEJGP�s�CPIGHCPIGP�DGK�FGT�DGTW�KEJGP�1TKGPVKGTWPI�WPF�

Beratung bis hin zu Hilfen bei der Aufnahme und für den erfolgreichen Abschluss 

einer Berufsausbildung. Neben einem geförderten Berufsorientierungspraktikum für 

Schulabgänger steht künftig auch ein neuer Mobilitätszuschuss für Auszubildende 

\WT�8GTHØIWPI��<WFGO�UQNN�GKP�4GEJVUCPURTWEJ�CWH�(ÒTFGTWPI�GKPGT�CW»GTDGVTKGDNK-

chen Berufsausbildung zum 01.08.2024 eingeführt werden, wenn junge Menschen 

in einer Region mit zu wenig Ausbildungsplätzen wohnen und trotz eigener Bemü-

JWPIGP�MGKPGP�#WUDKNFWPIURNCV\��PFGP�

Das neue 3WCNK�\KGTWPIUIGNF soll Betriebe unterstützen, die besonders vom Struk-

VWTYCPFGN�DGVTQHHGP�UKPF��&CU�3WCNK�\KGTWPIUIGNF�YKTF�CPIGNGJPV�CP�FCU�-WT\CTDGK-

tergeld als Entgeltersatz in Höhe von 60 bzw. 67 % des Nettoentgeltes gezahlt, 

welches auf die Zeit der Weiterbildung entfällt.

Bei der Weiterbildungsförderung für Beschäftigte soll die Fördersystematik mit 

festen Fördersätzen und weniger Förderkategorien vereinfacht werden. Zudem 

steht die Förderung in Zukunft allen Arbeitgebern und Beschäftigten offen und ist 

nicht mehr abhängig davon, ob ein Unternehmen vom Strukturwandel betroffen ist 

oder es sich um Engpassberufe handelt.
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1 Für den abgelaufenen Monat.

2 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern 

mit Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.

4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 

#POGNFWPIU\GKVTCWO�HQNIGPFGP�/QPCVU�
CWH�GNGMVTQPKUEJGO�9GI��CDIGIGDGP�YGTFGP��(ÀNNV�FGT�����CWH�GKPGP�

Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu 

drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die 

Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim 

Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

6 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. 

7O�5ÀWOPKU\WUEJNÀIG�\W�XGTOGKFGP��GOR�GJNV�UKEJ�FCU�.CUVUEJTKHVXGTHCJTGP��$GK�CNNGP�-TCPMGPMCUUGP�IKNV�GKP�

einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis späte-

UVGPU�\YGK�#TDGKVUVCIG�XQT�(ÀNNKIMGKV�
F��J��CO�������7/27.05.2024/24.06.2024, jeweils 0 Uhr) vorliegen. Re-

gionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern 

Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den 

Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen 

Tag nach Feiertagen fällt.

7 Gilt für Bundesländer, in denen Fronleichnam ein gesetzlicher Feiertag ist.

6GTOKPG�5VGWGTP���5Q\KCNXGTUKEJGTWPI /CK�,WPK ����

Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.05.20241 10.06.20242

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag entfällt 10.06.2024

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag entfällt 10.06.2024

Umsatzsteuer 10.05.20242 10.06.20243

Ende der Schonfrist obiger  

5VGWGTCTVGP�DGK�<CJNWPI�FWTEJ�

Überweisung4 13.05.2024 13.06.2024

Scheck5 10.05.2024 10.06.2024

Gewerbesteuer 15.05.2024 entfällt

Grundsteuer 15.05.2024 entfällt

Ende der Schonfrist obiger  

5VGWGTCTVGP�DGK�<CJNWPI�FWTEJ�

Überweisung4 21.05.2024 entfällt

Scheck5 10.05.2024 entfällt

Sozialversicherung6 28.05.7/29.05.2024 29.06.2024

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 

Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolg-

ten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an 

das zuständige Finanzamt abzuführen.
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